
LE GOUVERNEMENT

DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG

Ministère de l'Environnement, du Climat

et du Développement durable

Administration de l'environnement

Luxemburg, den 12/05/2023

DIE MINISTERIN FÜR UMWELT, KLIMA UND NACHHALTIGE ENTWICKLUNG

Gemäßder Verordnung(EU) Nr. 528/2012';

Gemäß dem geänderten Gesetz vom 4. September 2015 über Biozidprodukte;

Gemäß der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 354/2013 der Kommission vom 18.

April 2013 über Änderungen von gemäß der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen

Parlaments und des.Rateszugelassenen Biozidprodukten;

In Anbetracht der Zulassung vom 13/04/2018 des Biozidproduktes „Frunax DS

Rattenriegel“; Zulassungsnummer: 78/12/L-000; Zulassungsinhaber: Frunol Delicia GmbH,

Hansastrasse 74b, D-59425 Unna, Deutschland;

In Anbetracht des Antrags auf Änderung vom 28/07/2022 der Zulassung DE-0000823-

0000 im Referenzmitgliedstaat Deutschland, eingetragen unter der Prozedurnummer BC-

YLO78964-00;

Entsprechend des Bewertungsberichtes zur beantragten Änderung und der

geänderten ZusammenfassungderEigenschaften des Biozidproduktes;

In Anbetracht des Antrages vom 28/07/2022, eingereicht von Frunol Delicia GmbH,

Hansastrasse 74b, D-59425 Unna, Deutschland, unter der Prozedurnummer BC-VY078966-73,

zum Zweck der Änderung der Zulassung Nr. 78/12/L-000 des Biozidproduktes „Frunax DS

Rattenriegel“;

Beschließt:

Art.1 - Die Zulassung Nr. 78/12/L-000 (R4BP asset LU-0000790-0000) des Biozidproduktes

„Frunax DS Rattenriegel“ wird gemäß dem zu diesem Zweck eingereichten Dossier wie folgt

geändert:

Änderung der Zusammensetzungdes Biozidproduktes: der Beistoff „TerHell Paraffin 1313“

wird ersetzt durch „Sasolwax 7040“.

Das besagte Dossierist ein Bestandteil der Zulassung.

Art. 2 - Der vorliegende Entscheid, sowie die entsprechend abgeänderte Zusammenfassung

der Eigenschaften des Biozidproduktes wird dem Zulassungsinhaber zugestellt.

Art. 3 - Das Inverkehrbringen und die Anwendung des Produktes unterliegen den Bedingungen

und Restriktionen der beigefügten ZusammenfassungderEigenschaften des Biozidproduktes.

 

1 Verordnung (EU) Nr. 528/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai 2012 über die

Bereitstellung auf dem Markt und die Verwendung von Biozidprodukten.
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Die Einstufung und Kennzeichnung des Produktes, sowie die ggf. beiliegenden Merkblätter,

müssen darüber hinaus den Bestimmungen des Artikels 69 der Verordnung 528/2012?

entsprechen. Die zulässigen Amtssprachen hierfür sind Deutsch oder Französisch. Die

Kennzeichnung, die Verpackung, sowie die ggf. beiliegenden Merkblätter, müssen

insbesondere die im Anhangfestgehaltenen Vorschriften aufweisen.

Die beiliegende Zusammenfassung der Eigenschaften des Biozidproduktes ersetzt die derzeit

gültige Version der ZusammenfassungderEigenschaften des Biozidproduktes.

Art. 4 - GemäßArtikel 52 der Verordnung(EU) Nr. 528/2012 muss die Bereitstellung auf dem

Markt jener Biozidprodukte, deren Bedingungen für das Inverkehrbringen mit dem

vorliegenden Bescheid geändert werden, innerhalb von 180 Tagen ab dem Datum des

vorliegenden Bescheideseingestellt werden.

Die Verwendungjener Produkte ist 360 Tage nach dem Datum des vorliegenden Bescheides

untersagt.

Art. 5 - Bevor das geänderte Produkt zur Verfügunggestellt wird, muss der Zulassungsinhaber

ggf. die zuvor beim Giftinformationszentrum hinterlegten Datenaktualisieren.

Anrufer aus Luxemburg können das Giftinformationszentrum 24 Stundentäglich und 7 Tage

die Wocheunter der Telefonnummer (+352) 8002 5500 erreichen. Diese Nummer mussin der

Regel auch unter Abschnitt 1.4 "Notrufnummer" des Sicherheitsdatenblattes des Produktes

erscheinen. |

Art. 6 — Die Zulassung für das Produkt kann im Falle der Nichteinhaltung der o.g.

Bestimmungen zurückgenommen werden.

Hinweise:

- Seit dem 01.09.2015 darf ein Biozidprodukt, das einen Wirkstoff (oder Wirkstoffe)

enthält für den (bzw. für die) der Hersteller oder Importeur, oder gegebenenfalls der

Importeurdes Biozidproduktes, nicht in der Liste gemäß Artikel 95 der Verordnung EU

Nr. 528/2012 aufgeführtist (bzw. sind), nicht mehr in den Verkehr gebracht werden.

- Gemäß dem geänderten Gesetz vom 4. September2015gilt eine Registrierungspflicht

für Verkäufer von Biozidprodukten deren Gebrauch auf berufsmäßige Anwender

beschränktist. Die Registrierungspflicht betrifft gleichermaßen in Luxemburg ansässige

Verkäufer von „professionals only“ Biozidprodukten, als auch im Ausland ansässige

Verkäufer die jene Biozidprodukte direkt an den Endverbraucher in Luxemburg

verkaufen.

Diese Registrierung kann anhand eines Antragsformulars eingereicht werden (Formular

erhältlich durch Anfrage an: biocides@aev.etat.lu). Weitere Fragen können ebenfalls

an diese E-Mailadresse gerichtet werden. Der Zulassungsinhaber wird hiermit gebeten

die vorliegende Information an seine Vertriebskette weiterzuleiten.
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Gegen diese Entscheidung kann innerhalb von 40 Tagen nach Erhalt dieses Schreibens

Einspruch vor dem Verwaltungsgericht eingelegt werden. Dieser Antrag muss durch einen

Anwalt aus der Liste | oder V der Anwaltskammererfolgen.

Innerhalb der gleichen Frist können Sie einen außergerichtlichen Einspruch an die Ministerin

für Umwelt, Klima und nachhaltige Entwicklung richten. In diesem Fall wird die Frist des

Einspruches vor dem Verwaltungsgericht ausgesetzt. Erfolgt innerhalb von 3 Monaten nach

Einreichen des außergerichtlichen Einspruches eine neue Entscheidung oder wird keine

Entscheidung getroffen, kann innerhalb von 40 Tagen Einspruch vor dem Verwaltungsgericht

eingelegt werden.

Sie können auch eine Beschwerde beim Vermittler - Ombudsmaneinreichen. Bitte beachten

Sie, dass diese Beschwerde die gesetzlichen Fristen für den Einspruch vor dem

Verwaltungsgericht bzw. den außergerichtlichen Widerspruch weder unterbricht noch

aussetzt. Der Vermittler - Ombudsman kann die getroffene Entscheidungnicht abändern, kann

aber mit der zuständigen Behördeversuchen, eine Lösung zu finden.

Weitere Informationen zu den verfügbaren Rechtsmitteln finden Sie unter dem Abschnitt

«Rechtsbehelfe gegen einen Verwaltungsakt» unter folgender Interseite:

https://guichet.public.lu/fr.html.

Pour la Ministre de l'Environnement, du Climat et

du Développement durable

Maridnne MOUSEL

Premier Conseiller de Gouvernement

 

Frunax DS Rattenriegel, 78/12/L-000

Zulassung am : | 27/07/2012

° 78/12/L-000, Case in 2012: 2012/7549/6586/LU/MA/31686, NA-MRS Mutualrecognition in sequence.

° 78/12/L-000, Case in 2018: BC-ND000870-58, NA-RNL Renewal of Auth by MR.

° 78/12/L-000, Case in 2023: BC-PH084420-41, NA-AAT Prolongation LU (Art. 31(7)).

° 78/12/L-000, Case in 2022: BC-VY078966-73, NA-MIC National authorisation - Minor change.
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1. Administrative Informationen

1.1. Handelsnamen des Produktes

 

Frunax DS Rattenriegel

  

1.2. Zulassungsinhaber

 

Name und Adresse des Inhabers

Frunol Delicia GmbH

Hansastrasse 74b

D-59425 Unna, Deutschland
 

Zulassungsnummer 78/12/L-000
 

RABP Asset number LU-0000790-0000
 

Datum der Zulassung 13/04/2018
  Ablaufdatum der Zulassung  01/07/2024
 

1.3. Hersteller des Produkts
 

NamedesHerstellers
 

Adresse des Herstellers

Frunol Delicia GmbH

Hansastrasse 74b

D-59425 Unna

Deutschland
 

Standort der Produktionsstätte(n)  
Frunol Delicia GmbH

DübenerStrasse, 145

D -04509 Delitzsch

Deutschland
 

1.4. Hersteller des Wirkstoffs / der Wirkstoffe
 

Wirkstoff Difenacoum (CAS: 56073-07-5)
 

NamedesHerstellers
 

Adresse des Herstellers

Pelgar International Ltd

Unit 13, Newman Lane

GU 34 2QRAlton, Hampshire

Großbritannien
 

Standort der Produktionsstätte(s)  Pelgar InternationalLtd.

Praszska 54

CZ-280 02 Kolin

Tschechische Republik
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2. Produktzusammensetzung und Formulierung

2.1. Qualitative und quantitative Informationen über die Zusammensetzung des Produktes

 

  

 

    

Name IUPAC Name CAS / EC Gehalt

Wirkstoffe

Difenacoum IUPAC Name: 3-(3-biphenyl-4-yl- 56073-07-5 0,005 %

1,2,3,4-tetrahydro-1-napthyl)-4- 259-978-4

hydroxycoumarin   
2.2. Art der Formulierung

 

Gebrauchsfertiger Köder
   

3. Gefahren- und Sicherheitshinweise

 

H360D- Kann das Kind im Mutterleib schädigen.

Gefahrenhinweis H373- Kann die Organe schädigen(Blut) bei längerer oder
wiederholter Exposition.
 

P201- Vor Gebrauch besondere Anweisungeneinholen.

P202- Vor Gebrauchalle Sicherheitshinweise lesen und

verstehen.

P260- Staub nicht einatmen.

Sicherheitshinweis P280- Schutzhandschuhetragen.

P308+P313- BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat:

einholen.

P405- Unter Verschluss aufbewahren.

P501- Inhalt Sonderabfallverwertung zuführen.
 

Anmerkung /    
4. Zugelassene Verwendungen

4.1. Beschreibung der Anwendung Nr. 1

Tafel 1: Wanderratte - Geschulte berufsmäßige Verwender- Kanalisation
 

Produktart PT14 - Rodentizide
 

 
Falls zutreffend, detaillierte Beschreibung Mi

der zugelassenen Anwendung   
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Zielorganismus Wanderratte (Rattus norvegicus)

Jungtiere, erwachseneTiere
 

Anwendungsbereich Kanalisation
 

Anwendungsmethode Gebrauchsfertiger Köder zur Befestigung im Kanalschacht

oder Anwendung in Köderstationen, um zu verhindern,

dass der Köder in Kontakt mit Abwasser kommt.
 

Dosierung et Anwendungsfrequenz 200g pro Kanalisationsschacht
 

Anwenderkategorie(n) berufsmäßiger Verwendermit Zusatzqualifikation
 

 
Zugelassene Verpackungseinheiten und

Verpackungsmaterial

 
Tüten aus Papier beschichtet mit LDPE-Folie (50g/m?

Papier und 30g/m? LDPE):

105*200g Block umverpackt in Karton, 250*50g

umverpacktin Karton

Blöcke ohneTüte:

105*200g umverpackt in Karton,

320*25g Blöcke im PP-Eimer; 400*25g Blöcke in PP-Eimer
 

4.1.1.Spezifische Anweisungenfür die Anwendung Nr. 1
 

weggespült werden.

kontrolliert werden.

entsorgen.

1. Die Köder müssen so angewendet werden, dass sie nicht mit Wasser in Kontakt kommenundnicht

2. Köderstellen in der Kanalisation müssen erstmalig nach 14 Tagen und anschließendalle 2-3 Wochen

3. Nach Abschluss der Beköderung alle Köder entfernen und entsprechend denlokalen Anforderungen

 

4.1.2.Spezifische Risikominderungsmaßnahmenfür die Anwendung Nr. 1:
 

Pulsbeköderung verwenden. 1. Das Produkt nicht zur Permanentbeköderung (befallsunabhängigen Dauerbeköderung) oder

 

4.1.3. Falls spezifisch für die AnwendungNr..1: Besonderheiten möglicher unerwünschter

unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe

sowie Notfallmaßnahmenzum Schutz der Umwelt
 

siehe Abschnitt 5.3
  

4.1.4. Falls spezifisch für die Anwendung Nr. 1: Hinweise für die sichere Beseitigung des

Produkts undseiner Verpackung
 

siehe Abschnitt 5.4
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4.1.5. Falls spezifisch für die Anwendung Nr. 1: Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit

des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen
 

siehe Abschnitt 5.5
  
 

4.2. Beschreibung der Anwendung Nr. 2

Tafel 2: Wanderratte - Geschulte berufsmäßige Verwender- Innenraum

 

Produktart PT14 - Rodentizide

 

Falls zutreffend, detaillierte Beschreibung

der zugelassenen Anwendung
/

 

Zielorganismus Wanderratte (Rattus norvegicus)

Jungtiere, erwachseneTiere
 

Anwendungsbereich Innenraum

 

Anwendungsmethode Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in

manipulationssicheren Köderstationen oder verdeckt und

gleichermaßen zugriffsgeschützt in Bereichen, die für

Kinder und Nicht-Zieltiere unzugänglich sind.
 

Dosierung et Anwendungsfrequenz 2008 Köder pro Köderpunkt; Permanentbeköderung: 200g

Köder pro Köderpunkt
 

Anwenderkategorie(n) berufsmäßiger Verwender mit Zusatzqualifikation
 

 
Zugelassene Verpackungseinheiten und

Verpackungsmaterial  
Tüten aus Papier beschichtet mit LDPE-Folie (50g/m?

Papier und 30g/m? LDPE):

105*200g Block umverpackt in Karton, 250*50g

umverpackt in Karton

Blöcke ohne Tüte:

105*200g umverpackt in Karton,

320*25g Blöcke im PP-Eimer; 400*25g Blöcke in PP-Eimer

 

4.2.1.Spezifische Anweisungen für die Anwendung Nr. 2
 

Permanentbeköderung:

Permanent-oder Perimeterbeköderung. 

1. Nach Abschluss der Beköderungalle Köder entfernen und entsprechend denlokalen Anforderungen

entsorgen, um Primärvergiftungen vorzubeugen.

1. Die strategisch eingesetzte befallsunabhängige Dauerbeköderungist methodisch abzugrenzen von

einer großräumigen befallsunabhängigen Dauerbeköderung eines Bekämpfungsareals im Sinne einer
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2. Eine befallsunabhängige Dauerbeköderung ausschließlich durch sachkundige Verwenderist in

Ausnahmefällen zulässig, wenn

- sie ausschließlich als Prophylaxe-System eingesetzt wird, das aus regelmäßig kontrollierten

dauerhaften Köderstellen und nur an bevorzugten Eindring-undEinniststellen von Schadnagernin und

direkt am Gebäude nach einer vom sachkundigen Verwendererstellten Analyseinstalliert wird, wobei

zugriffsgeschützte Köderboxen verwendet werden. Eine Ausnahmebilden, wie bei der Bekämpfung

eines Akutbefalls, Situationen in denen der Köder anderweitig zugriffsgeschützt ist (z.B. Kabeltrassen,

Unterbauten von Elektrogeräten) und

- im Rahmeneiner objektbezogenen Gefahrenanalyse eine erhöhte Befallsgefahr mit Nagetieren durch

den sachkundigen Verwender festgestellt wird, die eine besondere Gefahr für die Gesundheit oder

Sicherheit von Mensch oderTier darstellt und

- sie nicht durch verhältnismäßige Maßnahmen, beispielsweise organisatorische oder bauliche

Maßnahmen oder den Einsatz geeigneter biozidfreier Alternativen (z.B. Fallen) zur

Nagetierbekämpfung, verhindert werden kann.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beinhaltet u.a. auch die Abwägung wirtschaftlicher Aspekte.

Alternativmaßnahmen müssen verhältnismäßig, d.h. zum Schutze eines von der Verfassung

anerkannten Rechtsguts notwendigsein.

3. Eine besondere Gefahr für die Gesundheit von Mensch oderTier liegt unter anderem vor bei der

Gefahr der Übertragung von Krankheiten. Eine besondere Gefahrfür die Sicherheit von Menschen oder

Tierenliegt vor, wenn durch einen potenziellen Schädlingsbefall mit hinreichender Wahrscheinlichkeit

Anlagen, Vorrichtungen oder Materialien beschädigt werden können und sich hieraus zumindest

mittelbar eine Gefahr für die Gesundheit von MenschoderTierergibt. In diesem Zusammenhangist mit

potenziellem Schädlingsbefall der Befall gemeint, der entstehen würde, wenn keine Bekämpfung

erfolgen würde.

4. Ausnahmsweiseist in diesen Fällen eine befallsunabhängige Dauerbeköderung mit Rodentiziden, die

Bromadiolon oder Difenacoum als Wirkstoff enthalten, auch ohne die Feststellung eines tatsächlichen

Nagetierbefalls in Betrieben und Einrichtungen zulässig. Das Vorliegen der Voraussetzungen des

Ausnahmetatbestandesist in jedem Einzelfall vom sachkundigen Verwenderzu prüfen, festzustellen

und zu dokumentieren. Eine befallsunabhängige Dauerbeköderungkannin diesen Ausnahmefällen z.B.

in Betrieben, die Lebensmittel oder Futtermittel herstellen, verarbeiten, vertreiben oder lagern;

Betrieben, die pharmazeutische oder medizinische Produkte herstellen, verarbeiten oder lagern,

Entsorgungsbetrieben oder in Warenlagerbetrieben oder-stätten durchgeführt werden.

5. Die befallsunabhängige Dauerbeköderung mit antikoagulanten Rodentiziden, die Bromadiolon oder

Difenacoum enthalten, ist nur durch einen oder unter der Aufsicht eines sachkundigen Verwendersin

und direkt an Gebäudenzulässig. Die Prüfungen der Voraussetzungen des Ausnahmetatbestandes, die

Planung und die Durchführung der notwendigen Maßnahmen sind durch den

Schädlingsbekämpfungsfachbetrieb durchzuführen. Während der befallsunabhängigen

Dauerbeköderung liegt es im Ermessen des sachkundigen Verwenders, das Intervall seiner

Systembetreuung im Zeitraum von einem Monat zu definieren. Wennbei Befall nach Ermessen des

sachkundigen Verwenders eine zusätzliche akute Bekämpfungsmaßnahme erforderlich ist, sind

wöchentliche Maßnahmen notwendig. Es liegt ein Befall vor, wenn Anzeichen von Schädlingen im

Schutzarealnicht längerals vier Wochen zurückliegen. Anzeichen könnensein: Lebende undtote Tiere,

Fraßspuren an Nahrungs-und Futtermitteln, Materialien oder Ködern, Kot-und Urinspuren, Trittsiegel

und Schmierspuren.
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6. Eine befallsunabhängige Dauerbeköderungals Strategie ist regelmäßig im Rahmenderintegrierten

Schädlingsbekämpfung und der Beurteilung der Gefahr eines Wiederbefalls zu überprüfen.

 

4.2.2.Spezifische Risikominderungsmaßnahmenfür die Anwendung Nr. 2:
 

1. Zu Beginn der Beköderung die Köderstellen mindestens nach dem 5. Tag und anschließend

wöchentlich kontrollieren. Das gilt auch für Bekämpfungsmaßnahmen,die mehrals 35 Tage andauern.

2. Bei jedem Kontrollbesuch das betroffene Gebiet nach toten Nagern absuchen und diese über den

Hausabfall oder eine Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgen, um Sekundärvergiftungen vorzubeugen.

3. Köderstationen müssen verwendet werden. Nurin Bereichen(z.B. geschlossene Kabeltrassen oder

Rohrleitungen, Unterbauten von z.B. Elektroschaltschränken oder Hochspannungsschränken,

Hohlräume in Wänden und Wandverkleidungen), die für Kinder und Nicht-Zieltiere nicht zugänglich

sind, ist eine Köderauslegung ohne manipulationssichere Köderstationenzulässig.

4. Um nach der erfolgten Bekämpfungsmaßnahme einen Neubefall zu vermeiden, folgende

vorbeugende Maßnahmenergreifen:

e  _Nahrungsquellen und Tränken (Lebensmittel, Müll, Tierfutter, Kompost etc.) möglichst entfernen

oder für Nager unzugänglich machen.

e Unrat und Abfall, der als Unterschlupf dienen könnte, beseitigen. Vegetation in unmittelbarer Nähe

von Gebäuden möglichst entfernen.
e Wenn möglich, Zugänge (Spalten, Löcher, Katzenklappen, Drainagen etc.) zum Innenbereich für

Nagetiere unzugänglich machen oderverschließen. 
 

4.2.3. Falls spezifisch für die Anwendung Nr. 2: Besonderheiten möglicher unerwünschter

unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe

sowie Notfallmaßnahmenzum Schutz der Umwelt
 

Wenn Köder in der Nähe von Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein

Kontakt des Köders mit dem Wasser verhindert wird. 
 

4.2.4. Falls spezifisch für die AnwendungNr. 2: Hinweise für die sichere Beseitigung des

Produkts und seiner Verpackung
 

siehe Abschnitt 5.4
  
 

4.2.5. Falls spezifisch für die AnwendungNr. 2: Lagerungsbedingungen undHaltbarkeit

des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen
 

siehe Abschnitt 5.5
  
 

4.3. Beschreibung der AnwendungNr. 3

Tafel 3: Wanderratte - Geschulte berufsmäßige Verwender- Außenbereich: um Gebäude

 

Produktart PT14 - Rodentizide

 

Falls zutreffend, detaillierte Beschreibung /  
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der zugelassenen Anwendung
 

Zielorganismus Wanderratte (Rattus norvegicus)

Jungtiere, erwachsene Tiere
 

Anwendungsbereich Außenbereiche: um Gebäude
 

Anwendungsmethode Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in

manipulationssicheren Köderstationen oder verdeckt und

gleichermaßen zugriffsgeschützt in Bereichen, die für

Kinder und Nicht-Zieltiere unzugänglich sind.
 

Dosierung et Anwendungsfrequenz 200g Köder pro Köderpunkt; Permanentbeköderung: 200g

Köder pro Köderpunkt
 

 

 
Anwenderkategorie(n) berufsmäßiger Verwender mit Zusatzqualifikation

Zugelassene Verpackungseinheiten und Tüten aus Papier beschichtet mit LDPE-Folie (50g/m?

Verpackungsmaterial Papier und 30g/m? LDPE):

105*200g Block umverpackt in Karton, 250*50g

umverpackt in Karton

Blöcke ohneTüte:

105*200g umverpacktin Karton,

320*25g Blöcke im PP-Eimer; 400*25g Blöcke in PP-Eimer 
 

4.3.1.Spezifische Anweisungen für die Anwendung Nr. 3

 
 

1. Köder vor Witterung (z.B. Regen, Schneeetc.) schützen. Die Köderin Bereichenplatzieren, die nicht

überschwemmtwerden.

2. Köder ersetzen, wenn der Köder verschmutzt oder durch Wasser beschädigtist.

3. Nach Abschluss der Beköderungalle Köder entfernen und entsprechend denlokalen Anforderungen

entsorgen, um Primärvergiftungen vorzubeugen.

Permanentbeköderung:

1. Die strategisch eingesetzte befallsunabhängige Dauerbeköderung ist methodisch abzugrenzen von

einer großräumigen befallsunabhängigen Dauerbeköderung eines Bekämpfungsareals im Sinne einer

Permanent-oder Perimeterbeköderung.

2. Eine befallsunabhängige Dauerbeköderung ausschließlich durch sachkundige Verwenderist in

Ausnahmefällen zulässig, wenn

- sie ausschließlich als Prophylaxe-System eingesetzt wird, das aus regelmäßig kontrollierten

dauerhaften Köderstellen und nur an bevorzugten Eindring-undEinniststellen von Schadnagernin und

direkt am Gebäude nach einer vom sachkundigen Verwender erstellten Analyseinstalliert wird, wobei

zugriffsgeschützte Köderboxen verwendet werden. Eine Ausnahmebilden, wie bei der Bekämpfung  
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eines Akutbefalls, Situationen in denen der Köder anderweitig zugriffsgeschütztist (z.B. Kabeltrassen,

Unterbauten vonElektrogeräten) und

- im Rahmeneiner objektbezogenen Gefahrenanalyse eine erhöhte Befallsgefahr mit Nagetieren durch

den sachkundigen Verwender festgestellt wird, die eine besondere Gefahr für die Gesundheit oder

Sicherheit von Mensch oderTier darstellt und

- sie nicht durch verhältnismäßige Maßnahmen, beispielsweise organisatorische oder bauliche

Maßnahmen oder den Einsatz geeigneter biozidfreier Alternativen (z.B. Fallen) zur

Nagetierbekämpfung, verhindert werden kann.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beinhaltet u.a. auch die Abwägungwirtschaftlicher Aspekte.

3. Eine besondere Gefahr für die Gesundheit von Mensch oderTier liegt unter anderem vor bei der

Gefahr der Übertragung von Krankheiten. Eine besondere Gefahrfür die Sicherheit von Menschen oder

Tieren liegt vor, wenn durch einen potenziellen Schädlingsbefall mit hinreichender Wahrscheinlichkeit

Anlagen, Vorrichtungen oder Materialien beschädigt werden können und sich hieraus zumindest

mittelbar eine Gefahr für die Gesundheit von MenschoderTier ergibt. In diesem Zusammenhangist mit

potenziellem Schädlingsbefall der Befall gemeint, der entstehen würde, wenn keine Bekämpfung

erfolgen würde.

4. Ausnahmsweiseistin diesen Fällen eine befallsunabhängige Dauerbeköderungmit Rodentiziden, die

Bromadiolon oder Difenacoumals Wirkstoff enthalten, auch ohnedie Feststellung einestatsächlichen

Nagetierbefalls in Betrieben und Einrichtungen zulässig. Das Vorliegen der Voraussetzungen des

Ausnahmetatbestandesist in jedem Einzelfall vom sachkundigen Verwender zu prüfen, festzustellen

und zu dokumentieren. Eine befallsunabhängige Dauerbeköderungkannin diesen Ausnahmefällen z.B.

in Betrieben, die Lebensmittel oder Futtermittel herstellen, verarbeiten, vertreiben oder lagern;

Betrieben, die pharmazeutische oder medizinische Produkte herstellen, verarbeiten oder lagern,

Entsorgungsbetrieben oder in Warenlagerbetrieben oder -stätten durchgeführt werden.

5. Die befallsunabhängige Dauerbeköderung mit antikoagulanten Rodentiziden, die Bromadiolon oder

Difenacoum enthalten, ist nur durch einen oder unter der Aufsicht eines sachkundigen Verwendersin

und direkt an Gebäudenzulässig. Die Prüfungen der Voraussetzungen des Ausnahmetatbestandes, die

Planung und die Durchführung der notwendigen Maßnahmen sind durch den

Schädlingsbekämpfungsfachbetrieb durchzuführen. Während der befallsunabhängigen

Dauerbeköderung liegt es im Ermessen des sachkundigen Verwenders, das Intervall seiner

Systembetreuung im Zeitraum von einem Monat zu definieren. Wenn bei Befall nach Ermessen des

sachkundigen Verwenders eine zusätzliche akute Bekämpfungsmaßnahme erforderlich ist, sind

wöchentliche Maßnahmen notwendig. Es liegt ein Befall vor, wenn Anzeichen von Schädlingen im

Schutzareal nicht längerals vier Wochenzurückliegen. Anzeichen könnensein: Lebende undtote Tiere,

Fraßspuren an Nahrungs-und Futtermitteln, Materialien oder Ködern, Kot-und Urinspuren,Trittsiegel

und Schmierspuren.

6. Eine befallsunabhängige Dauerbeköderungals Strategie ist regelmäßig im Rahmenderintegrierten

SchädlingsbekämpfungundderBeurteilung der Gefahr eines Wiederbefalls zu überprüfen.
 

4.3.2.Spezifische Risikominderungsmaßnahmenfür die Anwendung Nr. 3:
  1. Zu Beginn der Beköderung die Köderstellen mindestens nach dem 5. Tag und anschließend

wöchentlich kontrollieren. Das gilt auch für Bekämpfungsmaßnahmendie mehrals 35 Tage andauern.
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2. Bei jedem Kontrollbesuch das betroffene Gebiet nach toten Nagern absuchen und diese über den

Hausabfall oder eine Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgen, um Sekundärvergiftungen vorzubeugen.

3. Köderstationen müssen verwendet werden. Nurin Bereichen,die für Kinder und Nicht-Zieltiere nicht

zugänglich sind, ist eine Köderauslegung ohne manipulationssichere Köderstation zulässig.

4. Um nach der erfolgten Bekämpfungsmaßnahme einen Neubefall zu vermeiden, folgende

vorbeugende Maßnahmenergreifen:

e _Nahrungsquellen und Tränken (Lebensmittel, Müll, Tierfutter, Kompost etc.) möglichst entfernen

oder für Nager unzugänglich machen.

e Unrat und Abfall, der als Unterschlupf dienen könnte, beseitigen. Vegetation in unmittelbarer Nähe

von Gebäuden möglichst entfernen.

e Wenn möglich, Zugänge (Spalten, Löcher, Katzenklappen, Drainagen etc.) zum Innenbereich für

Nagetiere unzugänglich machen oderverschließen.

5. Dieses Produktnicht direkt in die Erde (z.B. in Nagetierbauen oder -löcher) einbringen  
 

4.3.3. Falls spezifisch für die Anwendung Nr. 3: Besonderheiten möglicher unerwünschter

unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe

sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
 

Wenn Köder in der Nähe von Gewässern(z. B. Flüsse, Teiche, Kanäle, Deiche, Bewässerungsgräben)

oder Wasserableitungssystemenplatziert werden,sicherstellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem

Wasserverhindert wird.  
 

4.3.4. Falls spezifisch für die Anwendung Nr. 3: Hinweise für die sichere Beseitigung des

Produkts und seiner Verpackung
 

siehe Abschnitt 5.4
  
 

4.3.5. Falls spezifisch für die Anwendung Nr. 3: Lagerungsbedingungen undHaltbarkeit

des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen
 

siehe Abschnitt 5.5
  
 

4.4. Beschreibung der Anwendung Nr. 4

Tafel 4: Wanderratte - Geschulte berufsmäßige Verwender- Außenbereich: offenes Gelände,

Mülldeponien

 

Produktart PT14 - Rodentizide
 

Falls zutreffend, detaillierte Beschreibung /

der zugelassenen Anwendung
 

Zielorganismus Wanderratte (Rattus norvegicus)

Jungtiere, erwachsene Tiere
  Anwendungsbereich Außenbereich: offenes Gelände, Mülldeponien  
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Anwendungsmethode Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in

manipulationssicheren Köderstationen oder verdeckt und

gleichermaßen zugriffsgeschützt in Bereichen, die für

Kinder und Nicht-Zieltiere unzugänglich sind.

Gebrauchsfertige Köder zur direkten Anwendungin der

Erde z. B. in Nagetierbauen oder -löchern.
 

 

 

 
Dosierung et Anwendungsfrequenz 200g Köder pro Köderpunkt

Anwenderkategorie(n) berufsmäßiger Verwendermit Zusatzqualifikation

Zugelassene Verpackungseinheiten und Tüten aus Papier beschichtet mit LDPE-Folie (50g/m?

Verpackungsmaterial Papier und 30g/m? LDPE):

105*200g Block umverpackt in Karton, 250*50g

umverpackt in Karton

Blôcke ohne Tüte:

105*200g umverpackt in Karton,

320*25g Blôcke im PP-Eimer; 400*25g Blôcke in PP-Eimer 
 

4.4.1.Spezifische Anweisungenfür die Anwendung Nr. 4

 
 

1. Köder vor Witterung(z.B. Regen, Schneeetc.) schützen. Die Köderin Bereichenplatzieren, die nicht

überschwemmt werden.

2. Köder ersetzen, wenn der Köder verschmutzt oder durch Wasser beschädigtist.

3. Nach Abschluss der Beköderung alle Köder entfernen und entsprechend denlokalen Anforderungen

entsorgen, um Primärvergiftungen vorzubeugen.

Bei Anwendungdirekt in der Erde z.B. in Nagetierbauen oder-löchern:

1. Die Köderso platzieren, dass die Exposition von Nicht-Zieltieren und Kindern minimiert wird.

2. Die Eingänge zu Nagetierbauen und -löchern nach Einbringung der Köder abdecken oder

verschließen, um zu verhindern, dass Köder an die Oberfläche gelangen

3. Verschüttete Köder und Köderreste sowie tote Nagetiere einsammeln und gemäß den lokalen

Anforderungenentsorgen, um Primär- und Sekundärvergiftungen vorzubeugen.

4. Der Zulassungsinhaber muss genaue Angaben zur Aufnahmevon Köderresten machen.

5. Die Köder müssentief in die Erde eingebracht und die ausgehobeneStelle wieder mit derselben Erde

abgedeckt werden(ggf. z.B. Steine, Gras, Stroh oder Pappe zur Stabilisierung verwenden), um eine

Exposition von Kindern und Nicht-Zielorganismenzu verhindern.  
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6. Keine Anwendungbei Regen.

 

4.4.2.Spezifische Risikominderungsmaßnahmenfür die Anwendung Nr. 4:
 

Zu Beginn der Beköderung mindestens nach dem 5. Tag und anschließend wöchentlich kontrollieren.

Dasgilt auch für Bekämpfungsmaßnahmendie mehrals 35 Tage andauern

Bei jedem Kontrollbesuch das betroffene Gebiet nach toten Nagern absuchen und diese über den

Hausabfall oder eine Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgen, um Sekundärvergiftungen vorzubeugen.

Köderstationen müssen verwendet werden.Nurin Bereichen,die für Kinder und Nicht-Zieltiere nicht

zugänglich sind, ist eine Köderauslegung ohne manipulationssichere Köderstation zulässig.

Das Produkt nicht als permanenten Köder (befallsunabhängige Dauerbeköderung) zur Vorbeugung

von Nagetierbefällen oder zur Überwachung von Nagetieraktivität verwenden.

Außenbereich: offenes Gelände:

Um nach der erfolgten Bekämpfungsmaßnahme einen Neubefall zu vermeiden, folgende

vorbeugende Maßnahmenergreifen:

Nahrungsquellen und Tränken (Lebensmittel, Müll, Tierfutter, Kompost etc.) möglichst entfernen

oder für Nager unzugänglich machen.

Unrat und Abfall, der als Unterschlupf dienen könnte, beseitigen. Vegetation in unmittelbarer Nähe

von Gebäuden möglichst entfernen.

Wenn möglich, Zugänge (Spalten, Löcher, Katzenklappen, Drainagen etc.) zum Innenbereich für

Nagetiere unzugänglich machenoderverschließen.  
4.4.3. Falls spezifisch für die Anwendung Nr. 4: Besonderheiten möglicher unerwünschter

unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe

sowie Notfallmaßnahmenzum Schutz der Umwelt
 

Wenn Köderin der Nähe von Gewässern(z. B. Flüsse, Teiche, Kanäle, Deiche, Bewässerungsgräben)

oder Wasserableitungssystemenplatziert werden,sicherstellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem

Wasser verhindert wird.  
4.4.4. Falls spezifisch für die AnwendungNr. 4: Hinweise für die sichere Beseitigung des

Produkts und seiner Verpackung
 

siehe Abschnitt 5.4
  
 

4.4.5. Falls spezifisch für die Anwendung Nr. 4: Lagerungsbedingungen undHaltbarkeit

des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen
 

siehe Abschnitt 5.5
  
 

4.5. Beschreibung der Anwendung Nr. 5

Tafel 5: Hausmäuse - Geschulte berufsmäßige Verwender- Innenraum
 

 
Produktart PT14 - Rodentizide
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Falls zutreffend, detaillierte Beschreibung /

der zugelassenen Anwendung
 

Zielorganismus Hausmaus (Mus musculus)

Jungtiere, erwachseneTiere
 

Anwendungsbereich Innenraum
 

Anwendungsmethode Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in

manipulationssicheren Köderstationen oder verdeckt und

gleichermaßen zugriffsgeschützt in Bereichen, die für

Kinder und Nicht-Zieltiere unzugänglich sind.
 

Dosierung et Anwendungsfrequenz 50g Köder pro Köderpunkt; Permanentbeköderung: 50g

Köder pro Köderpunkt
 

 

 
Anwenderkategorie(n) berufsmäßiger Verwendermit Zusatzqualifikation

Zugelassene Verpackungseinheiten und Tüten aus Papier beschichtet mit LDPE-Folie (50g/m?

Verpackungsmaterial Papier und 30g/m? LDPE):

250*50g umverpackt in Karton

Blöcke ohne Tüte:

320*25g Blöcke im PP-Eimer; 400*25g Blöcke in PP-Eimer 
 

4.5.1.Spezifische Anweisungen für die Anwendung Nr. 5

 
 

1. Nach Abschluss der Beköderungalle Köder entfernen und entsprechend denlokalen Anforderungen

entsorgen, um Primärvergiftungen vorzubeugen.

Permanentbeköderung:

1. Die strategisch eingesetzte befallsunabhängige Dauerbeköderungist methodisch abzugrenzen von

einer großräumigen befallsunabhängigen Dauerbeköderung eines Bekämpfungsareals im Sinne einer

Permanent-oder Perimeterbeköderung.

2. Eine befallsunabhängige Dauerbeköderung ausschließlich durch sachkundige Verwenderist in

Ausnahmefällen zulässig, wenn

- sie ausschließlich als Prophylaxe-System eingesetzt wird, das aus regelmäßig kontrollierten

dauerhaften Köderstellen und nur an bevorzugtenEindring-undEinniststellen von Schadnagernin und

direkt am Gebäude nacheiner vom sachkundigen Verwendererstellten Analyse installiert wird, wobei

zugriffsgeschützte Köderboxen verwendet werden. Eine Ausnahmebilden, wie bei der Bekämpfung

eines Akutbefalls, Situationen in denen der Köder anderweitig zugriffsgeschützt ist (z.B. Kabeltrassen,

Unterbauten von Elektrogeräten) und

- im Rahmeneiner objektbezogenen Gefahrenanalyse eine erhöhte Befallsgefahr mit Nagetieren durch

den sachkundigen Verwender festgestellt wird, die’eine besondere Gefahr für die Gesundheit oder

Sicherheit von Mensch oderTier darstellt und

- sie nicht durch verhältnismäßige Maßnahmen, beispielsweise organisatorische oder bauliche

Maßnahmen oder den Einsatz geeigneter biozidfreier Alternativen (z.B. Fallen) zur

Nagetierbekämpfung, verhindert werden kann.  
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Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beinhaltet u.a. auch die Abwägung wirtschaftlicher Aspekte.

Alternativmaßnahmen müssen verhältnismäßig, d.h. zum Schutze eines von der Verfassung

anerkannten Rechtsguts notwendig sein.

3. Eine besondere Gefahr für die Gesundheit von Mensch oderTier liegt unter anderem vor bei der

Gefahr der Übertragung von Krankheiten. Eine besondere Gefahrfür die Sicherheit von Menschen oder

Tieren liegt vor, wenn durch einen potenziellen Schädlingsbefall mit hinreichender Wahrscheinlichkeit

Anlagen, Vorrichtungen oder Materialien beschädigt werden können und sich hieraus zumindest

mittelbar eine Gefahr für die Gesundheit von Menschoder Tierergibt. In diesem Zusammenhangist mit

potenziellem Schädlingsbefall der Befall gemeint, der entstehen würde, wenn keine Bekämpfung

erfolgen würde.

4. Ausnahmsweiseist in diesen Fallen eine befallsunabhängige Dauerbeköderung mit Rodentiziden, die

Bromadiolon oder Difenacoum als Wirkstoff enthalten, auch ohne die Feststellung eines tatsächlichen

Nagetierbefalls in Betrieben und Einrichtungen zulässig. Das Vorliegen der Voraussetzungen des

Ausnahmetatbestandesist in jedem Einzelfall vom sachkundigen Verwender zu prüfen, festzustellen

und zu dokumentieren. Eine befallsunabhängige Dauerbeköderung kannin diesen Ausnahmefällenz.B.

in Betrieben, die Lebensmittel oder Futtermittel herstellen, verarbeiten, vertreiben oder lagern;

Betrieben, die pharmazeutische oder medizinische Produkte herstellen, verarbeiten oder lagern,

Entsorgungsbetrieben oder in Warenlagerbetrieben oder-stätten durchgeführt werden.

5. Die befallsunabhängige Dauerbeköderung mit antikoagulanten Rodentiziden, die Bromadiolon oder

Difenacoum enthalten, ist nur durch einen oder unter der Aufsicht eines sachkundigen Verwendersin

und direkt an Gebäuden zulässig. Die Prüfungen der Voraussetzungen des Ausnahmetatbestandes, die

Planung und die Durchführung der notwendigen Maßnahmen sind durch den

Schädlingsbekämpfungsfachbetrieb durchzuführen. Während der befallsunabhängigen

Dauerbeköderung liegt es im Ermessen des sachkundigen Verwenders, das Intervall seiner

Systembetreuung im Zeitraum von einem Monat zu definieren. Wennbei Befall nach Ermessen des

sachkundigen Verwenders eine zusätzliche-akute Bekämpfungsmaßnahme erforderlich ist, sind

wöchentliche Maßnahmen notwendig. Es liegt ein Befall vor, wenn Anzeichen von Schädlingen im

Schutzareal nicht länger als vier Wochen zurückliegen. Anzeichen könnensein: Lebende und tote Tiere,

Fraßspuren an Nahrungs-und Futtermitteln, Materialien oder Ködern, Kot-und Urinspuren,Trittsiegel

und Schmierspuren.

6. Eine befallsunabhängige Dauerbeköderungals Strategie ist regelmäßig im Rahmenderintegrierten

SchädlingsbekämpfungundderBeurteilung der Gefahr eines Wiederbefalls zu überprüfen.
 

4.5.2.Spezifische Risikominderungsmaßnahmenfür die Anwendung Nr. 5:
  1. Zu Beginn der Beköderung die Köderstellen mindestens nach dem 5. Tag und anschließend

wöchentlich kontrollieren. Das gilt auch für Bekämpfungsmaßnahmen, die mehrals 35 Tage andauern.

2. Bei jedem Kontrollbesuch das betroffene Gebiet nach toten Nagern absuchen und diese über den

Hausabfall oder eine Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgen, um Sekundärvergiftungen vorzubeugen.

3. Köderstationen müssen verwendet werden. Nurin Bereichen(z.B. geschlossene Kabeltrassen oder

Rohrleitungen, Unterbauten von z.B. Elektroschaltschränken oder Hochspannungsschränken,

Hohlräume in Wänden und Wandverkleidungen), die für Kinder und Nicht-Zieltiere nicht zugänglich

sind, ist eine Köderauslegung ohne manipulationssichere Köderstationen zulässig.

4. Um nach der erfolgten Bekämpfungsmaßnahme einen Neubefall zu vermeiden, folgende

vorbeugende Maßnahmenergreifen:
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e Nahrungsquellen und Tränken (Lebensmittel, Müll, Tierfutter, Kompost etc.) möglichst entfernen

oder für Nager unzugänglich machen.

e Unrat und Abfall, der als Unterschlupf dienen könnte, beseitigen. Vegetation in unmittelbarer Nähe

von Gebäuden möglichst entfernen.

e Wenn möglich, Zugänge (Spalten, Löcher, Katzenklappen, Drainagen etc.) zum Innenbereich für

Nagetiere unzugänglich machenoderverschließen.  
 

4.5.3. Falls spezifisch für die AnwendungNr. 5: Besonderheiten möglicher unerwünschter

unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe

sowie Notfallmaßnahmen zum Schutz der Umwelt
 

Wenn Köder in der Nähe von Wasserableitungssystemen platziert werden, sicherstellen, dass ein

Kontakt des Köders mit dem Wasserverhindert wird. 
 

4.5.4. Falls spezifisch für die AnwendungNr. 5: Hinweise für die sichere Beseitigung des

Produkts und seiner Verpackung
 

siehe Abschnitt 5.4
  
 

4.5.5. Falls spezifisch für die AnwendungNr. 5: Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit

des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen
 

siehe Abschnitt 5.5
  
 

4.6. Beschreibung der AnwendungNr. 6

Tafel 6: Mäuse - Geschulte berufsmäßige Verwender - Außenbereich: um Gebäude

 

Produktart | PT14 - Rodentizide
 

Falls zutreffend, detaillierte Beschreibung /

der zugelassenen Anwendung
 

Zielorganismus Hausmaus (Mus musculus)

Jungtiere, erwachsene Tiere

 

Anwendungsbereich | Außenbereich: um Gebäude
 

Anwendungsmethode Gebrauchsfertiger Köder zur Anwendung in

manipulationssicheren Köderstationen oder verdeckt und

gleichermaßen zugriffsgeschützt in Bereichen, die für

Kinder und Nicht-Zieltiere unzugänglich sind.
 

Dosierung et Anwendungsfrequenz 50g Köder pro Köderpunkt; Permanentbeköderung: 50g

Köder pro Köderpunkt
 

 

Anwenderkategorie(n) berufsmäßiger Verwendermit Zusatzqualifikation

Zugelassene Verpackungseinheiten und Tüten aus Papier beschichtet mit LDPE-Folie (50g/m?

Verpackungsmaterial Papier und 30g/m? LDPE): 
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250*50g umverpackt in Karton

Blöcke ohne Tüte:

320*25g Blöcke im PP-Eimer; 400*25g Blöcke in PP-Eimer  
4.6.1.Spezifische Anweisungenfür die Anwendung Nr. 6
 

 

1. Köder vor Witterung (z.B. Regen, Schnee etc.) schützen. Die Köderin Bereichenplatzieren, die nicht

überschwemmt werden.

2. Köder ersetzen, wennder Köder verschmutzt oder durch Wasser beschädigtist.

3. Nach Abschluss der Beköderungalle Köder entfernen und entsprechenddenlokalen Anforderungen

entsorgen, um Primärvergiftungen vorzubeugen.

Permanentbeköderung:

1. Die strategisch eingesetzte befallsunabhängige Dauerbeköderungist methodisch abzugrenzen von

einer großräumigenbefallsunabhängigen Dauerbeköderung eines Bekämpfungsareals im Sinne einer

Permanent-oder Perimeterbeköderung.

2. Eine befallsunabhängige Dauerbeköderung ausschließlich durch sachkundige Verwenderist in

Ausnahmefällen zulässig, wenn

- sie ausschließlich als Prophylaxe-System eingesetzt wird, das aus regelmäßig kontrollierten

dauerhaften Köderstellen und nur an bevorzugten Eindring-undEinniststellen von Schadnagernin und

direkt am Gebäude nach einer vom sachkundigen Verwender erstellten Analyse installiert wird, wobei

zugriffsgeschützte Köderboxen verwendet werden. Eine Ausnahmebilden, wie bei der Bekämpfung

eines Akutbefalls, Situationen in denen der Köder anderweitig zugriffsgeschütztist (z.B. Kabeltrassen,

Unterbauten von Elektrogeräten) und

- im Rahmeneiner objektbezogenen Gefahrenanalyse eine erhöhte Befallsgefahr mit Nagetieren durch

den sachkundigen Verwender festgestellt wird, die eine besondere Gefahr für die Gesundheit oder

Sicherheit von Mensch oderTier darstellt und

- sie nicht durch verhältnismäßige Maßnahmen, beispielsweise organisatorische oder bauliche

Maßnahmen oder den Einsatz geeigneter biozidfreier Alternativen (z.B. Fallen) zur

Nagetierbekämpfung, verhindert werden kann.

Der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz beinhaltet u.a. auch die Abwägung wirtschaftlicher Aspekte.

Alternativmaßnahmen müssen verhältnismäßig, d.h. zum Schutze eines von der Verfassung

anerkannten Rechtsguts notwendig sein.

3. Eine besondere Gefahr für die Gesundheit von Mensch oderTier liegt unter anderem vor bei der

Gefahr der Übertragung von Krankheiten. Eine besondere Gefahrfür die Sicherheit von Menschen oder

Tierenliegt vor, wenn durch einen potenziellen Schädlingsbefall mit hinreichender Wahrscheinlichkeit

Anlagen, Vorrichtungen oder Materialien beschädigt werden können und sich hieraus zumindest

mittelbar eine Gefahrfür die Gesundheit von MenschoderTier ergibt. In diesem Zusammenhangist mit

potenziellem Schädlingsbefall der Befall gemeint, der entstehen würde, wenn keine Bekämpfung

erfolgen würde.

4. Ausnahmsweiseist in diesen Fällen eine befallsunabhängige Dauerbeköderungmit Rodentiziden, die

Bromadiolon oder Difenacoum als Wirkstoff enthalten, auch ohnedie Feststellung eines tatsächlichen
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Nagetierbefalls in Betrieben und Einrichtungen zulässig. Das Vorliegen der Voraussetzungen des

Ausnahmetatbestandesist in jedem Einzelfall vom sachkundigen Verwender zu prüfen, festzustellen

und zu dokumentieren. Eine befallsunabhängige Dauerbeköderungkannin diesen Ausnahmefällenz.B.

in Betrieben, die Lebensmittel oder Futtermittel herstellen, verarbeiten, vertreiben oder lagern;

Betrieben, die pharmazeutische oder medizinische Produkte herstellen, verarbeiten oder lagern,

Entsorgungsbetrieben oder in Warenlagerbetrieben oder -stätten durchgeführt werden.

5. Die befallsunabhängige Dauerbeköderung mit antikoagulanten Rodentiziden, die Bromadiolon oder

Difenacoum enthalten,ist nur durch einen oder unter der Aufsicht eines sachkundigen Verwendersin

und direkt an Gebäudenzulässig. Die Prüfungen der Voraussetzungen des Ausnahmetatbestandes, die

Planung und die Durchführung der notwendigen Maßnahmen sind durch den

Schädlingsbekämpfungsfachbetrieb durchzuführen. Während der befallsunabhängigen

Dauerbeköderung liegt es im Ermessen des sachkundigen Verwenders, das Intervall seiner

Systembetreuung im Zeitraum von einem Monat zu definieren. Wennbei Befall nach Ermessen des

sachkundigen Verwenders eine zusätzliche akute Bekämpfungsmaßnahme erforderlich ist, sind

wöchentliche Maßnahmen notwendig. Es liegt ein Befall vor, wenn Anzeichen von Schädlingen im

Schutzareal nicht länger als vier Wochen zurückliegen. Anzeichen könnensein: Lebende undtote Tiere,

Fraßspuren an Nahrungs-und Futtermitteln, Materialien oder Ködern, Kot-und Urinspuren,Trittsiegel

und Schmierspuren.

6. Eine befallsunabhängige Dauerbeköderungals Strategie ist regelmäßig im Rahmenderintegrierten

Schädlingsbekämpfung undder Beurteilung der Gefahr eines Wiederbefalls zu überprüfen.
 

4.6.2.Spezifische Risikominderungsmaßnahmenfür die AnwendungNr. 6:
 

 
1. Zu Beginn der Beköderung die Köderstellen mindestens nach dem 5. Tag und anschließend

wöchentlich kontrollieren. Dasgilt auch für Bekämpfungsmaßnahmendie mehrals 35 Tage andauern.

2. Bei jedem Kontrollbesuch das betroffene Gebiet nach toten Nagern absuchen und diese über den

Hausabfall oder eine Tierkörperbeseitigungsanstalt entsorgen, um Sekundärvergiftungen vorzubeugen.

3. Köderstationen müssen verwendet werden. Nurin Bereichen,die für Kinder und Nicht-Zieltiere nicht

zugänglich sind, ist eine Köderauslegung ohne manipulationssichere Köderstation zulässig.

4. Um nach der erfolgten Bekämpfungsmaßnahme einen Neubefall zu vermeiden, folgende

vorbeugende Maßnahmenergreifen:

e _Nahrungsquellen und Tränken (Lebensmittel, Müll, Tierfutter, Kompost etc.) möglichst entfernen

oder für Nager unzugänglich machen.

e Unrat und Abfall, der als Unterschlupf dienen könnte, beseitigen. Vegetation in unmittelbarer Nähe

von Gebäuden möglichst entfernen.

e Wenn möglich, Zugänge (Spalten, Löcher, Katzenklappen, Drainagen etc.) zum Innenbereich für

Nagetiere unzugänglich machenoderverschließen.

5. Dieses Produkt nicht direkt in die Erde (z.B. in Nagetierbauen oder -löcher) einbringen.
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4.6.3. Falls spezifisch für die Anwendung Nr. 6: Besonderheiten möglicher unerwünschter

unmittelbarer oder mittelbarer Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe

sowie Notfallmaßnahmenzum Schutz der Umwelt
 

 

WennKöderin der Nähe von Gewässern(z. B. Flüsse, Teiche, Kanäle, Deiche, Bewässerungsgräben)

oder Wasserableitungssystemenplatziert werden,sicherstellen, dass ein Kontakt des Köders mit dem

Wasser verhindert wird.
 

4.6.4. Falls spezifisch für die Anwendung Nr. 6: Hinweise für die sichere Beseitigung des

Produkts und seiner Verpackung
 

 
siehe Abschnitt 5.4

 

4.6.5. Falls spezifisch für die Anwendung Nr. 6: Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit

des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen
 

 
siehe Abschnitt 5.5

 

5. Allgemeine Anwendungsbestimmungen

5.1. Allgemeine Anweisungen für die Anwendung
 

1. Vor dem Gebrauch alle Produktinformationen sowie alle Informationen, die während des

Kaufs übermittelt werden, lesen und befolgen.

2. Vor der Beköderung die Nagertierart, ihre bevorzugten Aufenthaltsorte, die Befallsursache

ermitteln und das Ausmaßdes Befalls abschätzen.

3. In Absprache mit dem Auftraggeber das Ausmaß der Dokumentationfestlegen. Dabeistellt in

lebensmittelherstellenden, -vertreibenden, -lagernden oder -verkaufenden Betrieben und

Gemeinschaftseinrichtungen ein Köderplan und besuchsspezifische Kontrollberichte das

Minimum dar. Die Dokumentation muss in jedem Fall den Ort, das Ziel, die eingesetzten

Biozidprodukte (Produkt und Menge) und die Durchführenden der Schädlingsbekämpfung

ausweisen. Die Dokumentationensind mindestens 5 Jahre aufzubewahren.

4. Ziel einer Bekämpfungist die Tilgung der Nagerpopulation im Befallsgebiet/-objekt.

5. Für Nagerleicht erreichbare Nahrungsquellen und Tränken (wie z.B. verschüttetes Getreide

oder Nahrungsabfällen etc.) möglichst entfernen. Davon abgesehendie Befallsstellen nicht zu

Beginn der Maßnahme aufräumen, da dies die Nager stört und die Köderannahmeerschwert.

6. Das Produkt nur als Teil einer integrierten Schädlingsbekämpfung zusammen mit

Hygienemaßnahmen und gegebenenfalls physikalischen Methoden der Schädlingskontrolle

verwenden.

7. Das Produktsollte in der unmittelbaren Umgebung, in der die Nagetiere zuvor beobachtet

wurden, aufgestellt werden(z. B. Nagetierwege, Nistplätze, Fressstellen, Löcher, Baueetc.).

8. Die Köderstationen müssen, sofern möglich, am Boden oder an anderen Strukturen befestigt

werden.

9. Köderstationen müssen mechanisch ausreichendstabil und manipulationssichersein.   
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10. Köderstationen müssen soin ihrer Form beschaffen sein und aufgestellt werden, dass sie

möglichst unzugänglich für Nicht-Zieltiere sind.

11. Köderstationen deutlich kennzeichnen, um anzuzeigen, dass sie Rodentizide enthalten und

nicht berührt werden dürfen (siehe Abschnitt 5.3 für die auf dem Etikett aufzuführen den

Informationen).

12. Jede Köderstelle oder -station ist mit geeigneten Warnhinweisen zu versehen. Der

Auftraggeberist über laufende Schädlingsbekämpfungsmaßnahmenzu informieren. Dieser muss

seine Mitarbeiter und externenDienstleister informieren und, soweit erforderlich, zusätzliche

Warnhinweise anbringen. Der Durchführende muss dem Auftraggeber ausreichendes

Informationsmaterial und allgemein verständliche Warnhinweise überdie Risiken einer Primär-

oder Sekundärvergiftung zur Verfügung stellen. Die Verantwortung für das Anbringen von

eventuellen Warnhinweisenist zwischen dem Durchführendender Schädlingsbekämpfung und

dem Auftraggeber zu vereinbaren. Dieses Informationsmaterial bzw. Hinweise müssen

mindestens die nachfolgenden Angabenenthalten:

e Erste Maßnahmen,die im Falle einer Vergiftung ergriffen werden müssen,

e Maßnahmen,die im Falle des Verschüttens des Köders und des Auffindens von toten Nagern

ergriffen werden müssen,

e Produkt- und Wirkstoffnameninkl. Konzentration,

e Kontaktdaten des verantwortlichen Verwenders,

e Rufnummereines Giftinformationszentrums und Gegengift angeben,

e Datum, wann Köder ausgelegt wurden.

13. Der Ködersollte gesichert werden, damit er nicht aus der Köderstation entfernt werden kann.

14. Produkt unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere, Nutztiere und andere Nicht-Zieltiere

platzieren.

15. Kontakt des Produktes mit Lebensmitteln, Getränken und Futtermitteln sowie mit

Küchengeschirr und Zubereitungsflächenist auszuschließen.

16. Bei Gebrauch des Produkts nicht essen, trinken oder rauchen. Nach dem Gebrauch des

Produkts Hände und Hautstellen, die dem Produkt direkt ausgesetzt waren, waschen.

17. Bei jeder Kontrolle gefressene Köder ersetzen und die Annahme (Vorhandensein/Nicht-

Vorhandensein) der Köder bei jeder Kontrolle dokumentieren.

18. Bei einer im Verhältnis zu der abgeschätzten Befallsstärke geringen Köderannahmeist die

Änderungdes Orts der Auslegung oder die Formulierung des Köderszu prüfen.

19. Wenn nach einem Behandlungszeitraum von 35 Tagen noch immer Köder verzehrt werden

und kein Rückgang der Nagetieraktivität festgestellt wird, muss die wahrscheinliche Ursache

hierfür ermittelt werden.

Es besteht in solchen Fällen der Verdacht auf Resistenz gegen den eingesetzten Wirkstoff und

der Einsatz eines anderen, potenteren Wirkstoffs und alternativer Bekämpfungsmaßnahmenwie

z.B. Fallen, ist zu prüfen.

20. Der Zulassungsinhaber muss auf dem Etikett bzw. in der Gebrauchsanweisung genaue

Angabenzur Reinigung des Zubehörs(z.B. Köderstation) und zum Einsammeln von Köderresten 
 

Frunax DS Rattenriegel - Zulassung N° 78/12/L-000 vom 13/04/2018 - Version vom 12/05/2023

Seite 20/22

 



 

machen. Zu den vorgenannten Punkten müssen expositionsarme Methoden beschrieben

werden.
 

5.2. Risikominderungsmaßnahmen
 

1. Aus den Produktinformationen (d. h. Etikett und/oder Gebrauchsanweisung) muss klar

hervorgehen, dass das Produkt nur an einen geschulten berufsmäßigen Verwendergeliefert

werdendarf.

2. Nicht in Bereicheneinsetzen, in denen voneiner Resistenz gegen den Wirkstoff ausgegangen

werdenkann.

3. Die Produkte nicht länger als 35 Tage ohne Überprüfung der Befallssituation und der

Wirksamkeit der Beköderung verwenden.

4. Ein Wechsel zwischen verschiedenen Antikoagulanzien vergleichbarer oder geringerer Potenz

ist keine sichere Möglichkeit des Resistenzmanagements.

Bei Feststellen einer Resistenz sind bei fehlender Einsetzbarkeit von Wirkstoffen mit anderen

Wirkmechanismen potentere Antikoagulanzien zu verwenden.

5. Zwischen den AnwendungenKöderstationen bzw. Utensilien, die für die Abdeckung und den

Schutz der Köderstellen verwendet werden, nicht mit Wasserreinigen.

6. Unbeschädigte Köderstationen und von Nagern unberührte Köder können wiederverwendet

werden.

7. Den Bekämpfungserfolg dokumentieren und belegen.

8. Den Auftraggeber über mögliche Präventionsmaßnahmen gegen künftigen Nagerbefall

informieren.

9. Alle relevanten Aufzeichnungen zu den Bekämpfungsmaßnahmen dem Auftraggeber und

zuständigen Überwachungsbehördenauf Nachfrage vorlegen.   10. Das Produktnicht zur Pulsbeköderung verwenden.
 

5.3. Besonderheiten möglicher unerwünschter unmittelbarer oder  mittelbarer

Nebenwirkungen, Anweisungen für Erste Hilfe sowie Notfallmaßnahmenzum Schutz der

Umwelt
 

 

1. Dieses Produkt enthält einen gerinnungshemmendenStoff (Antikoagulans).

Bei Verzehr können folgende Symptome auftreten, auch verspätet: Nasenbluten und

Zahnfleischbluten.

In schwerenFällen kann es zu Blutergüssen (Hämatomen) und Blut im Stuhl oder Urin kommen.

2. Gegenmittel: Vitamin K1, das nur von medizinischem/tiermedizinischem Fachpersonal

verabreicht werdendarf.

3. Im Falle von: :

- Exposition der Haut: zuerst nur mit Wasser und danach mit Wasserund Seife waschen.

- Exposition der Augen: die Augen mit Augenspülung oder Wasser ausspülen und die Augenlider

mindestens 10 Minutenoffen halten.

- Orale Exposition: Mund gründlich mit Wasser ausspülen.
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Bewusstlosen Personen niemals etwas in den Mund verabreichen.

Kein Erbrechen herbeiführen.

Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder das Kennzeichnungsetikett

bereithalten. Bei Verzehr durch ein Haustier einen Tierarzt aufsuchen.

4. Köderstationen müssen mit den folgenden Informationen gekennzeichnet werden: „nicht

bewegen oder öffnen“; „enthält ein Rodentizid (Ratten- bzw. Mäusegift)“; „Bezeichnung des

Produkts“; ,,Wirkstoff(e)“ und „bei einem Zwischenfall die Giftnotrufzentrale anrufen

[Telefonnummerist vom Zulassungsinhaber anzugeben]“.

5. Gefährlich für Wildtiere.
 

5.4. Hinweise für die sichere Beseitigung des Produkts und seiner Verpackung
  1. Nach Abschluss der Beköderungalle nicht angenommenenKöder und die Verpackung gemäß

den nationalen Vorschriften entsorgen.

2. Hautkontakt vermeiden, wenn Köderreste entsorgt werden.
 

5.5. Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen

Lagerungsbedingungen
 

1. An einem trockenen, kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren. Die Verpackung

verschlossen halten und nicht direkter Sonneneinstrahlung aussetzen.

2. Produkt unzugänglich für Kinder, Vögel, Haustiere und Nutztiere aufbewahren.

3. Von Lebensmitteln. Getränken und Futtermitteln fernhalten.

4. Die Haltbarkeit beträgt 24 Monate.   
6. Sonstige Informationen
 

 

1. Aufgrundihrer verzögerten Wirksamkeit wirken gerinnungshemmendeRodentizide

(Antikoagulanzien) 4 bis 10 Tage nach der Aufnahme.

2. Nagetiere können Krankheiten übertragen(z.B. Leptospirose). Tote Nagetiere nicht mit bloßen

Händenberühren.Bei der Entsorgung geeignete Schutzhandschuhe tragen oder Werkzeuge, wie

etwa Zangen, verwenden.

3. Dieses Produkt enthält einenBitter- und einen Farbstoff.
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